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Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Fried-
hofs- und Bestattungsgesetzes, LT-Drs. 18/5539, Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, LT-Drs. 18/5764 
Ihr Schreiben vom 13.06.2012, IA2.6 
Stellungnahme des Hessischen Landkreistages  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrter Frau Thaumüller,    
 
wir bedanken uns für Ihr o.g. Schreiben, mit dem Sie uns den Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgeset-
zes und den sich darauf beziehenden Änderungsantrag der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zur Stellungnahme zugeleitet haben. 
 
Auf Basis einer Befragung seiner Mitglieder erklärt sich der Hessische Landkreistag 
hierzu wie folgt: 
 

Die Mehrzahl der Hessischen Landkreise hat gegen die vorgesehenen Änderun-
gen keine Bedenken vorgetragen.  
 
Es wird allerdings vorgeschlagen, an § 9 Abs. 2 des Entwurfes als Satz 2 und 3 
folgendes anzufügen:  
 
„Bei einer Bestattung ohne Sarg hat der Transport der Leiche zur Grabstätte mit 
einem geeigneten Transportmittel (z.B. Transportwanne, die mit Flüssigkeit auf-
nehmenden Materialien ausgelegt und gut zu desinfizieren sowie zu reinigen ist) 
zu erfolgen. 
 
Die Leiche ist während des Transports und der Bestattung mittels eines Grabtu-
ches zu verhüllen.“ 

Hessischer Landkreistag  Frankfurter Str. 2   65189 Wiesbaden 

Frankfurter Str. 2 
65189 Wiesbaden 

Telefon       (0611) 17 06 - 0 
Durchwahl  (0611) 17 06- 15 

Telefax-Zentrale (0611) 17 06- 27 
PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 
PC-Fax-direkt     (0611) 900 297-99 

e-mail-Zentrale:  info@hlt.de 
e-mail-direkt: wobbe@hlt.de 
www.HLT.de 

Datum:  08.08.2012 
Az. :  Wo/re 044.01 

Hessischer Landtag 
Innenausschuss 
Frau Heike Thaumüller 
Schlossplatz 1-3 
 
65183 Wiesbaden  
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Abschließend wird empfohlen, den Terminus des § 2 Abs. 7 „…oder weltanschau-
lichen Gründen…“ zu präzisieren, um zu verhindern, dass z.B. „Sparsamkeit als 
Weltanschauung“ dazu führt, dass aus dem „starken Ausnahmetatbestand“         
(s. Einleitung des Gesetzentwurfs „B. Lösung“) nach und nach der Regelfall wird. 
Zu klären wäre zudem, wessen Weltanschauung ausschlaggebend sein soll – die 
des Verstorbenen, oder die der zur Tragung der Beerdigungskosten verpflichteten 
Rechtsnachfolger.  
 

 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Lorenz Wobbe 
Referatsleiter 
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Stellungname zum Gesetzentwurf der Fraktion SPD für ein Gesetzt zur Änderung des 

Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (Drucksache 18/5539) sowie zum Änderungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 18/5764)   

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Gesetzentwurf der Fraktion SPD zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes findet 

meine grundsätzliche Zustimmung, da der Entwurf der Gleichbehandlung von unterschiedlich religiös 

bzw. weltanschaulich geprägten Bestattungsritualen dient, was sowohl vor dem Hintergrund der 

religiösen Vielfalt als auch hinsichtlich des Grundrechts der Religionsfreiheit zu begrüßen ist. Die 

Berücksichtigung unterschiedlicher religiöser Vorschriften und Traditionen im Hinblick auf die 

gesellschaftliche und kulturelle Präsenz ihrer Träger in der deutschen Gesellschaft stellt einen nicht zu 

hintergehenden Wert für das konstruktive Zusammenleben unterschiedlicher religiöser Orientierung  

dar, die den Prozess der Heimischwerdung günstig beeinflusst.  In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass 

die im Entwurf als Ausnahmeregelung vom allgemeinen Sargzwang formulierte Regelung zu einem 

späteren Zeitpunkt ihren Ausnahmestatus verliert.  
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2 

Ferner begrüße ich aus fundamental ethischen Gründen ausdrücklich den Änderungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der auf eine Rechtsgrundlage dafür abzielt, dass auf 

Friedhöfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden dürfen, die nachweislich ohne 

ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ömer Özsoy 
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Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und 
Bestattungsgesetzes – Drucks. 18/5539 
 
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucks. 18/5764 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Klee,  

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu o. g. Gesetzentwurf. Die 

nachfolgende Positionsbestimmung beruht ausschließlich auf schriftlichen Rückmel-

dungen unserer Mitglieder. Unseren Beschlussgremien konnten wir die Gesetzentwürfe 

bisher nicht vorlegen. 

 

I. Abschaffung der Sargpflicht 

 

Nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder können wir Bestimmungen nicht zustimmen, 

welche die Gemeinden dazu verpflichten, Bestattungen ohne Sarg aus religiösen oder 

weltanschaulichen Gründen zuzulassen (Gesetzentwurf der SPD-Fraktion).  

 

Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189  Wiesbaden

 
An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses im 
Hessischen Landtag 
Herrn Horst Klee 
Schlossplatz 1- 3 
65183 Wiesbaden  
 

Ihre Nachricht vom: 
Ihr Zeichen: 

Unser Zeichen: TA 750.0 Sw/Zi
Durchwahl: (0611) 1702-24
E-Mail:  schweitzer@hess-staedtetag.de
  
Datum: 08.08.2012
Stellungnahme 104-2012
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Mit einer ganz deutlichen Mehrheit stehen unsere Mitgliedskommunen dem Ansinnen, die 

Sargpflicht abzuschaffen, sehr kritisch gegenüber. Eine Bestattung ohne Sarg führte zu 

großen Schwierigkeiten in den Gemeinden. 

 

Der Gesetzentwurf müsste unbeschadet dessen ohnehin zu vielen Fragen ergänzt wer-

den. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den Transport der Leichname, das Verbringen 

der Leiche in das Grab, die Hygiene und den Arbeitsschutz.  

 

1. Arbeitsschutz und sittliches Empfinden der Friedhofsmitarbeiter und der 

Allgemeinheit  

Nach dem Friedhofs- und Bestattungsgesetz sind Leichen frühestens 48 Stunden nach 

dem Eintritt des Todes zu bestatten (§ 16 Abs. 1 S. 1 FBG). Mit der Todesstunde setzt die 

Verwesung ein, die nach 48 Stunden schon fortgeschritten sein kann. Eine kürzere Bestat-

tungsfrist ist auch nur bei einem entsprechend fortgeschrittenen Verwesungszustand 

möglich (§ 16 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 S. 2 FBG).  

 

Selbst wenn, wie nach dem FBG vorgesehen, für den Transport der Leichen ein Sarg zu 

benutzen ist (vgl. § 16 FBG), stellt sich die Frage, ob und wie der Schutz der Friedhofs-

mitarbeiter etwa vor austretenden Körperflüssigkeiten zu jeder Zeit gewährleistet werden 

kann.  

 

Neben dem Arbeitsschutz ist auch das sittliche Empfinden der Friedhofsmitarbeiter und 

der Allgemeinheit zu berücksichtigen (§ 9 FBG), das durch die Bestattung im Tuch verletzt 

werden könnte.  

 

Wie eine einwohnerstarke Mitgliedstadt mitteilt, ist derzeit keiner der Grabmacher bereit, 

eine Bestattung im Tuch durchzuführen. Als Hauptgrund werde die seelische Belastung 

angeführt. 

 

 

2. Bodenkundliche Bedenken 

Aus unserer Mitgliedschaft stammt der Hinweis, dass in unseren Regionen eher lehmige 

wasserhaltige und zum Teil sog. „bestattungsmüde“ Böden zu finden sind. Durch die 

Verwendung von Särgen zur Bestattung könne die Auflösung des Körpers beschleunigt 
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werden. Während sich Körper, die direkt im Boden liegen, langsamer verändern, könne 

der Sarg die Zersetzung beschleunigen und damit zugleich der Bildung von Wachsleichen 

entgegen wirken. 

 

 

3. Weitere Fragen / Probleme 

Ungeachtet dessen wirft die Zulassung der Bestattung im Tuch eine Vielzahl weiterer 

Fragen und Probleme für die Friedhofsverwaltungen auf. Dies betrifft neben den eingangs 

erwähnten Fragen zum Transport und dem Gesundheitsschutz auch die Frage, wie die 

Voraussetzungen für eine Bestattung ohne Sarg überprüft werden sollen. Besondere 

Schwierigkeiten dürften sich bei der Prüfung der weltanschaulichen Gründe ergeben.  

Dadurch und durch die zusätzlichen Maßnahmen vor Ort, die bei einer Bestattung ohne 

Sarg erforderlich werden, entstünde zweifelsohne ein erheblich höherer Verwaltungs-

aufwand. 

 

 

II. Verwenden von Grabsteinen, die ohne Kinderarbeit hergestellt wurden 

 

Die Rückmeldungen unserer Mitglieder unterstützen grundsätzlich die Zielsetzung des 

Änderungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nur Grabsteine und Grabein-

fassungen zu verwenden, die nachweislich aus fairem Handel stammen und ohne aus-

beuterische Kinderarbeit im Sinne der Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion hergestellt sind.  

 

Vereinzelt weisen Kommunen bereits heute in ihren Friedhofssatzungen darauf hin, dass 

bei der Grabausstattung darauf geachtet werden sollte, nur solche Produkte zu verwen-

den, die nachweislich in der gesamten Wertschöpfung ohne ausbeuterische Kinderarbeit 

hergestellt worden sind. Hierbei wird allerdings keine strikte Vorgabe, sondern nur ein 

entsprechender Wunsch formuliert.  

 

Denn nach bisheriger Rechtsprechung scheint nicht ganz klar, ob Kommunen die Ver-

wendung solcher Grabsteine und Grabeinfassungen in ihrer Satzung vorschreiben 

können. 
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Allerdings sehen unsere Mitglieder ungeachtet der rechtlichen Fragen Schwierigkeiten bei 

der Nachweisführung. Nach der Gesetzesbegründung sollen die Gemeinden Anforderun-

gen an den Nachweis in ihrer Satzung regeln. Je nach Ortsrecht können die Voraus-

setzungen an die Nachweisführung sehr unterschiedlich ausfallen. Zudem bedeutet die 

Kontrolle durch die Kommunen einen erheblichen Verwaltungsaufwand.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Jürgen Dieter 
Geschäftsführender Direktor 
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